
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Liefer- und Zahlungsbedingungen) für das grafische Gewerbe
sowie Informationspflicht zur Datenerhebung gemäß DSGVO Art. 13

Stand 5/2018

I. GELTUNGSBEREICH
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedin-
gungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich verein-
bart werden. Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäfts- oder Lieferbedingungen wird hiermit 
widersprochen.
(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Auftragnehmer sie ausdrücklich bestätigt.
(3) Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann verbindlich, wenn einzelne Teile aus irgendwelchen Gründen nicht wirksam 
sein sollten.

II. PREISANGEBOTE
(1) Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde 
gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.
(2)Die Preise des Auftragnehmers schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten für eine 
Lieferadresse bis Erdgeschoss ein.
(3) Aufträge, die vom ursprünglichen Angebot abweichen, werden erst durch eine Bestätigung des Auftragnehmers verbindlich. 
Einwendungen wegen eines Abweichens des Inhaltes einer Auftragsbestätigung vom Bestellbrief müssen unverzüglich erhoben 
werden. 
(4) Generell gelten Preisangebote als verbindlich für 30 Tage, soweit nicht Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart wird.
(5) Nachträgliche Änderungen durch den Auftraggeber werden dem Auftraggeber berechnet.
(6) Entwurfskosten werden grundsätzlich gesondert in Rechnung gestellt und sind nicht in den Lieferpreisen enthalten. Auf 
Wunsch des Auftraggebers angefertigte Entwürfe sind Eigentum des Auftragnehmers. Entwürfe werden gesondert berechnet, 
auch wenn der Auftrag nicht zur Ausführung gelangt.

III. RECHNUNGSPREIS
Der Auftragnehmer fakturiert seine Lieferungen und Leistungen ab dem Tage der Lieferung. Unter bestimmten Umständen wird 
eine teilweise oder vollständige Vorauszahlung vereinbart.

IV. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Abzug zu leisten.

V. ZAHLUNGSVERZUG
(1) Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers bekannt oder ist er in Zahlungs-
verzug, so steht dem Auftragnehmer das Recht zu, sofortige Zahlung/Sicherstellung sämtlicher, auch noch nicht fälliger Rech-
nungen zu verlangen und die Weiterarbeit an den laufenden Aufträgen von anteiligen Zahlungen abhängig zu machen. Weiters 
hat der Auftragnehmer das Recht, die noch nicht ausgelieferte Ware vor Zahlungseingang zurückzuhalten sowie bei Nichtzah-
lung der anteiligen Zahlungen die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einzustellen. Diese Rechte stehen dem Auftragneh-
mer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründenden Mahnung keine Zahlung leistet.
(2) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu 
ersetzen.

VI. LIEFERZEIT
(1) Vereinbarte Lieferzeiten sind nur Zirkatermine. Bei vereinbartem Fixtermin sind bei Auftragserteilung die Mitwirkungspflich-
ten (z B. Lieferung mangelfreier Daten, Prüfung der Vor- und Zwischenergebnisse) und deren Termine festzulegen. Kommt der 
Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht nach bzw. hält er die vereinbarten Termine nicht ein, so haftet der Auftragneh-
mer nicht für die Einhaltung des vereinbarten Liefertermins. Dies gilt auch im Falle nachträglicher Auftragsänderungen durch 
den Auftraggeber. 

VII. LIEFERUNG
(1) Lieferungen erfolgen an die vom Auftraggeber bestimmte Lieferadresse (bis Erdgeschoss) frei Haus. Transportversicherun-
gen sind im Angebotspreis enthalten. Mängel müssen bei Übernahme vom Überbringer bestätigt werden. Die Gefahr geht auf 
den Auftraggeber bei Einlangen und Abnahme an der Lieferanschrift über.

(2) Mehr- und Minderlieferungen sind bis zu 10 % gestattet und sind unter Zugrundelegung des Stückpreises zu verrechnen.

VIII. SATZ- UND DRUCKFEHLER, KORREKTUREN
(1) Satzfehler, deren Verschulden beim Auftragnehmer liegen, werden bis zur Druckfreigabe kostenfrei berichtigt.
(2) Vom Auftraggeber gewünschte Änderungen werden dem Auftraggeber verrechnet. 

IX. ANNAHMEVERZUG
(1) Durch Annahmeverzug entstandene Schäden oder Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei vorliegendem Annahmeverzug oder auch bei Eintritt einer durch höhere Gewalt verur-
sachten Lieferungsunmöglichkeit die Waren auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers selbst zu lagern oder bei einem Spedi-
teur einzulagern.

X. BEANSTANDUNGEN/GEWÄHRLEISTUNG
(1) Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor- oder Zwischen-
erzeugnisse in jedem Fall zu prüfen und etwaige Änderungen deutlich zu kennzeichnen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der 



Druckreiferklärung auf den Auftraggeber über. Beigestellte Vorlagen werden nicht kontrolliert und für darin enthaltene Fehler 
wird nicht gehaftet.
(2) Die Ware muss unverzüglich nach Ablieferung vom Auftraggeber kontrolliert werden. Reklamationen können innerhalb von 
8 Tagen nach Ablieferung entgegengenommen werden. 
(3) Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nach-
besserung oder, wenn dies nicht möglich ist, zur Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes. Im 
Falle verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung 
der Vergütung verlangen. Der Auftragnehmer haftet nicht für Mangelfolgeschäden.
(4) Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder die Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet 
der Auftragnehmer nicht für die dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden Er-
zeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
(5) Bei Teillieferung gelten diese Regelungen jeweils für den gelieferten Teil. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechti-
gen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung.
(6) Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet 
werden. Die Monitorfarben entsprechen nicht exakt den Druckfarben. 
(7) Der Kontrollabzug ist maßgebend für den Text, die Farbaufteilung und die Position einzelner Elemente. 
(8) Der Auftragnehmer haftet keinesfalls für Schäden, die durch mangelhafte Lagerung der Erzeugnisse seitens des Auftragge-
bers entstanden sind.

XI. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
(1) Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
verursacht wurde. 
(2) Es gelten die gleichen Grundsätze für die Haftung der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers.
(3) Es bestehen keine Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit der Leistung.
(4) Soweit ein Schaden auf einem Verschulden des Auftragnehmers beruht, ist er mit der Höhe des Auftragswertes (d.i. Eigen-
leistung ausschließlich Vorleistung und Material) begrenzt. Entgangener Gewinn kann nicht eingefordert werden.

XII. BEIGESTELLTE MATERIALIEN UND DATEN
(1) Für beigestellte Daten und Materialien haftet der Auftraggeber. Der Auftragnehmer übernimmt keinerlei Haftung für das 
dadurch entstehende Produkt, soweit dieses durch diese Daten determiniert ist. Der Auftragnehmer ist erst während des 
Produktionsprozesses in der Lage, eine ordnungsgemäße Überprüfung durchzuführen und haftet lediglich für solche Schäden, 
die durch eigenes Verschulden entstanden sind. Die Prüfung beigestellter Daten kann nach Vereinbarung gegen Verrechnung 
erfolgen.
(2) Vom Auftraggeber dem Auftrag zugrunde gelegte Vorlagen (z. B. Computerausdrucke, Digital-Proofs) sind nicht verbindlich. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Endprodukt Farbabweichungen enthalten kann, die durch die unterschiedli-
chen Fertigungsverfahren bedingt sind.
(3) Der Auftragnehmer bietet als Service die Datensicherung an und ist im Falle des Verlustes der Daten nicht haftbar. Der Auf-
tragnehmer ist unabhängig davon berechtigt, eine Kopie anzufertigen, soweit er sie für die Bearbeitung benötigt. Diese verbleibt 
dem Auftragnehmer. Die Haftung für die Datenintegrität obliegt dem Auftraggeber.

XIII. AUFTRAGSUNTERLAGEN
Für alle Auftragsunterlagen, wie zum Beispiel Manuskripte, Entwürfe, Vorlagen, Datenträger und sonstige Unterlagen im Sinne 
des Abschnittes XII (1) gilt:
Für deren Verwahrung haftet der Auftragnehmer bis zur Erledigung des Auftrages. Darüber hinaus übernimmt der Auftragneh-
mer für nicht zurückverlangte Unterlagen keine wie immer geartete Haftung. Der Auftragnehmer ist auch nicht verpflichtet, 
diese Unterlagen sowie die der Wiederverwendung dienenden Gegenstände zu verwahren.

XIV. LAGERUNG UND ARCHIVIERUNG
Für den Auftragnehmer besteht keine Verpflichtung, Druckerzeugnisse, Arbeitsbehelfe, Zwischenerzeugnisse und Druckvor-
richtungen (wie z. B. belichtungsfähige Daten, Filme, Montagen, Druckformen, Druckzylinder, Stanzformen, Papiere usw.) nach 
Durchführung des Auftrages zu lagern, es sei denn, es ist darüber eine besondere Vereinbarung mit dem Auftraggeber zustande 
gekommen; in diesem Fall trägt der Auftraggeber Kosten und Gefahr der Lagerung. 

XV. PERIODISCHE ARBEITEN
Umfasst der Auftrag die Durchführung regelmäßig wiederkehrender Druckarbeiten und sind ein Endtermin oder eine Kündi-
gungsfrist nicht vereinbart, dann kann der Auftrag nur durch schriftliche Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
3 Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres gelöst werden.

XVI. EIGENTUMSRECHT
Die von dem Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstände, Arbeitsbehelfe und 
Zwischenerzeugnisse, insbesondere Schriftsätze, Datenträger, Druckplatten, Lithografien, Filme, Platten, Matern, Stanzen, Ste-
reos und Galvanos und andere für den Produktionsprozess erforderliche Behelfe (Druckvorrichtungen) sowie die bearbeiteten 
Daten bleiben das Eigentum des Auftragnehmers und werden nicht ausgeliefert, auch wenn der Auftraggeber für diese Arbeiten 
Wertersatz geleistet hat bzw. sie gesondert in Rechnung gestellt werden. Auch eine Ausfolgung zur Nutzung erfolgt nicht. Dies 
gilt auch für die Arbeitsbehelfe (Druckvorrichtungen) und Daten, welche im Auftrag des zur Lieferung verpflichteten Auftrag-
nehmers von einem anderen Unternehmen hergestellt wurden.

XVII. URHEBERRECHT
(1) Insoweit der Auftragnehmer selbst Inhaber der urheber- und leistungsschutzrechtlichen Nutzungsrechte an den geliefer-
ten Erzeugnissen oder an Teilen derselben ist, erwirbt der Auftraggeber mit der Lieferung nur das nichtausschließliche Recht, 
die gelieferten Erzeugnisse zu verbreiten; im Übrigen bleiben die Nutzungsrechte, insbesondere das Vervielfältigungsrecht, in 
der Hand des Auftragnehmers unberührt. Dem Auftragnehmer steht das ausschließliche Recht zu, die von ihm hergestellten 
Vervielfältigungsmittel (Satz, bearbeitete Daten, Datenträger u. ä.) und Druckerzeugnisse (Fahnen, Rohdrucke u. ä.) zur Herstel-



lung von Vervielfältigungsstücken zu benutzen. Er ist nicht verpflichtet, derartige Vervielfältigungsmittel herauszugeben, auch 
nicht zu Nutzungszwecken. 
(2) Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob dem Auftraggeber das Recht zusteht, die Vorlagen welcher Art auch 
immer zu vervielfältigen, dem Auftrag entsprechend zu bearbeiten oder zu verändern oder sonst in der vorgesehenen Weise zu 
benutzen, sondern ist berechtigt anzunehmen, dass dem Auftraggeber alle jene Rechte Dritten gegenüber zustehen, die für die 
Ausführung des Auftrages erforderlich sind. Der Auftraggeber sichert ausdrücklich zu, dass er über diese Rechte verfügt.
(3) Werden vom Auftraggeber Schriften bzw. Anwendungs-Software beigestellt, um die von ihm gelieferten Daten weiterver-
arbeiten zu können, so sichert der Auftraggeber dem Auftragnehmer zu, dass er zu dieser eingeschränkten Weitergabe der 
Nutzung berechtigt ist. Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, dass er diese Schriften bzw. Anwendungs-Software 
nur zur Bearbeitung des konkreten Auftrages verwendet.
(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer gegenüber allen Ansprüchen, die von dritten Personen aus Verletzun-
gen von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten, sonstigen gewerblichen Schutzrechten oder Persönlichkeitsschutzrechten 
erhoben werden, schad- und klaglos zu halten. Der Auftragnehmer muss solche Ansprüche dem Auftraggeber unverzüglich an-
zeigen und ihm bei gerichtlicher Inanspruchnahme den Streit verkünden. Tritt der Auftraggeber auf die Streitverkündigung hin 
nicht als Streitgenosse des Auftragnehmers dem Verfahren bei, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den Anspruch des Klägers 
anzuerkennen und sich beim Auftraggeber ohne Rücksicht auf die Rechtmäßigkeit des anerkannten Anspruches schadlos zu 
halten.

XVIII. HAFTUNG DES MITTLERS
Tritt ein Mittler des Druckauftrages im Namen eines Dritten auf, so haftet er für die Einbringlichkeit der Forderung des Auf-
tragnehmers als Bürge und Zahler. Dem Auftragnehmer steht jedoch das Recht zu, die Bezahlung der offenen Forderung vom 
Mittler einzufordern, und zwar erst nach vergeblicher Mahnung des Geschäftsherren.

XIX. EIGENTUMSVORBEHALT
Die Ware bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehender Forde-
rungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber.  Bei laufender Rechnung (Kontokorrent) gilt das vorbehaltene Eigentum 
als Sicherung für die Saldoforderung des Auftragnehmers. Die Forderungen des Auftraggebers aus einer Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware werden bereits mit Auftragserteilung zur Sicherung sämtlicher Forderungen des Auftragnehmers aus 
dem Geschäftsverhältnis an den Auftragnehmer abgetreten. Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
aufgrund eines Kauf-, Werk-, Werklieferungs- oder ähnlichen Vertrags nur berechtigt und ermächtigt, wenn die Forderung aus 
der Weiterveräußerung auf den Auftragnehmer übergeht. Bei Produkten, die dem Urheberrechtsschutz unterliegen, ist der 
Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer die Nutzungsrechte (Verwertungsrechte) zu verschaffen bzw. zu überbinden. Zu 
anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Auftraggeber nicht berechtigt. Auf Verlangen des Auftragnehmers ist der 
Auftraggeber verpflichtet, die Abtretung dem Drittbesteller zur Zahlung an den Auftragnehmer bekannt zu geben. 

XX. RÜCKBEHALTUNGSRECHT
Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Vorlagen, Diapositiven, Klischees, Filmen und Repros, Manu-
skripten, Datenträgern, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht bis zur vollständigen Erfüllung 
aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

XXI. NAMEN- ODER MARKENAUFDRUCK
Der Auftragnehmer ist zur Anbringung seines Impressums auf die zur Ausführung gelangenden Produkte auch ohne spezielle 
Bewilligung des Auftraggebers berechtigt.

XXII. ANZUWENDENDES RECHT, ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND
(1) Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Die Vertragsspra-
che ist Deutsch.
(2) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz des Auftragnehmers. 
(3) Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vertragsverhältnisses, das diesen 
Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegt, oder für Rechtsstreitigkeiten aus solchen Vertragsverhältnissen ist für Klagen des 
Auftragnehmers nach Wahl des Auftragnehmers der Gerichtsstand des Auftragnehmers oder der allgemeine Gerichtsstand des 
Auftraggebers, für Klagen gegen den Auftragnehmer ausschließlich der allgemeine Gerichtsstand des Auftragnehmers. 

XXIII. AUFTRAGSABMACHUNG
Alle Auftragsabmachungen einschließlich nachträglicher Änderungen, Ergänzungen
usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform (z.B. Fax, E-Mail etc.). Mündliche Abreden müssen schriftlich bestätigt werden.

XXIV. INFORMATIONSPFLICHT ZUR DATENERHEBUNG GEMÄSS DSGVO ART. 13
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Daten und Verarbeitungsergebnisse des Auftraggebers ausschließlich im Rahmen seiner 
Anfragen bzw. Aufträge zu verwenden und anschließend weiter vor unbefugter Einsicht gesichert aufzubewahren. 
Mit Auftragserteilung willigt der Auftraggeber ein, dass seine personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Rechnungs- und 
Lieferadresse, Telefonnummer, Email-Adresse, usw. sowie die Daten im Druckprodukt zur Durchführung des entstehenden 
Auftrages auf unbestimmte Zeit gespeichert werden. Auf Wunsch erhält der Auftraggeber Auskunft darüber, welche Daten 
zu seiner Person gespeichert wurden und kann jederzeit die Berichtigung oder Löschung verlangen, sofern nicht gesetzliche 
Aufbewahrungs- und Nachweispflichten entgegenstehen. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Datenbeauftragte und 
Verantwortliche, Ursula Engelbrech, office@comprint.at.
Alle Datenverarbeitungstätigkeiten werden ausschließlich innerhalb der EU bzw des EWR durchgeführt.

Weiters verwendet der Auftragnehmer die Email-Adresse des Auftraggebers zur Urlaubs-Verständigung und ganz selten zur 
Bekanntgabe von Aktionen. Eine Abmeldung von diesen Mails ist jederzeit per Abmeldelink oder per Mail möglich.


